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2. OKTOBER 1997 - Königlicher Erlass zur Erweiterung der Zuständigkeit der
Planungskommission-Medizinisches Angebot auf den Beruf des Heilgymnasten

 
Artikel 1 - Die Aufgaben der Planungskommission-Medizinisches Angebot, die definiert

sind in Artikel 35octies § 2 des Königlichen Erlasses Nr. 78 vom 10. November 1967 über die
Ausübung der Heilkunst, der Krankenpflege, der Heilhilfsberufe und über die medizinischen
Kommissionen, werden auf den in Artikel 21bis desselben Erlasses erwähnten Beruf erweitert.

Art. 2 - Unser Minister der Volksgesundheit und der Pensionen und Unser Minister der
Sozialen Angelegenheiten sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung vorliegenden Erlasses
beauftragt.


